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Liebe Mandanten, 
liebe Geschäftsfreunde,

wir sind mitten drin: Längst rollt der WM-Ball über russischen Rasen, 
und Maskottchen Zabivaka hat die Sonnenbrille hochgeschoben, um 
die Abseitsfalle besser erkennen zu können. Wenn sich alles um Fuß-
ball dreht, hat natürlich auch unser InfoBrief einen entsprechenden 
Beitrag parat: über Schiedsrichter M., der das Geld, das er im Stadion 
verdiente, eher als Aufwandsentschädigung betrachtete und nicht als 
gewerbliche Einkünfte. Welche Probleme er sich damit einhandelte, 
erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Außerdem ist wieder einmal die Grundsteuer Thema, denn nun ist 
es amtlich, dass deren Bemessung verfassungswidrig ist. Ändert sich 
dadurch etwas in der Praxis? Das klären wir im entsprechenden Ar-
tikel. Und falls Sie wissen wollen, wann eigentlich ein Geschäftsführer 
sozialversicherungspflichtig ist, finden Sie auch darauf eine Antwort in 
dieser Ausgabe des InfoBriefs. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen. Auf eine spannende 
WM und einen sonnigen Sommer!
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 „Hüte dich vor dem Entschluss,  
 zu dem du nicht lächeln kannst“

  Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr 
  vom und zum Stein (1857 – 1887) 
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Falsche Computerbedienung  
ist kein Rechenfehler

Die Digitalisierung schreitet voran und 
der Glaube an die Technik damit auch. So 
mancher kann von Situationen berichten, 
in denen man zu hören bekam: „Doch, 
doch, das ist richtig so! Das steht so  
im Computer.“ Eine spannende, aktuelle 
Rechtsentwicklung ist die Beantwortung 
der Frage nach Rechtsfolgen bei falscher 
Bedienung eines Computerprogrammes. 

Harald Petter erhielt in den Jahren 2011 
und 2012 neben Einkünften aus selbst-
ständiger Arbeit auch sonstige Einkünfte 
aus zwei Rentenversicherungen. Es han-
delte sich dabei zum einen um die Leis-
tungen einer gesetzlichen Rentenversiche-
rung und zum anderen um eine private 
Rentenversicherung. Seine Steuererklärun- 
gen für die Streitjahre gab Petter mit dem 
Programm ELSTER der Finanzverwaltung 
in authentifizierter Form ab, also ohne 
Papier-Formulare. Dabei erklärte Petter 
ordnungsgemäß beide Renten. 

Zum Zeitpunkt der Bearbeitung der Ein-
kommensteuererklärung für 2011 lag dem 
Finanzamt die elektronisch zu übermit-
telnde Bezugsmitteilung der gesetzlichen  
Rentenversicherung noch nicht vor. Die 
elektronisch übermittelte Einkommensteuer- 
erklärung wurde im Rahmen der Bearbei-
tung weder ausgedruckt noch zur Einkom- 
mensteuerakte genommen. Aus den Ak-
ten des Finanzamtes ergab sich später, 
dass im Rahmen der Veranlagung folgen-
der programmgesteuerter Risiko-Hinweis 
mit der Nummer 50239 ausgegeben wur-
de: „Die Summe der erklärten Beiträge 
zur Basiskranken- und gesetzlichen Pflege-
versicherung auf der Anlage Vorsorgeauf-
wand (Kz. 52.326/426 ff, 52.350/450 ff, 
Kz 52.611 ff) und ggf. Anlage Kind (Kz 
36/37.x58 ff) weicht nach Abzug von Er-
stattungen und Zuschüssen von den über-
mittelten Datensätzen RBM und KV/PV 
ab. Bitte prüfen.“ 

Der Risiko-Hinweis ist in der Einkommen-
steuerakte des Finanzamtes enthalten und 
mit einem handschriftlichen Haken verse-
hen. Weiter ist handschriftlich vermerkt: 
„i.O.“. Der Vermerk wurde am 14. Sep-
tember 2012 durch den Bearbeiter ge-
zeichnet. Am 25. September 2012 erging 
ein Einkommensteuerbescheid für 2011, 
in dem lediglich ein Betrag von 533 Euro 
aus der privaten Rentenversicherung aus-
gewiesen war. Der Einkommensteuerbe-
scheid stand nicht unter dem Vorbehalt 
der Nachprüfung. Am 24. Februar 2014 

erging ein Einkommensteuerbescheid für 
das Jahr 2012 und beinhaltete für dieses 
Veranlagungsjahr praktisch den gleichen 
Fehler wie für 2011.

Eine gern genommene Steuerrechts-Quiz-
frage lautet nun: Durfte Petter überhaupt 
gegen die Bescheide 2011 und 2012 Ein-
spruch einlegen, weil die Bezüge aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung fehlten? 
Klare Antwort: Nein, es fehlte ihm der 
sogenannte „Beschwer“ als wichtige Vor-
aussetzung für einen Einspruch. Aber die 
Finanzamtsakten geben die Auskunft, dass 
der Fehler irgendwann im Amt auffiel, 
nachdem die Bezugsmitteilungen der ge-
setzlichen Rentenversicherung für die Jah-
re 2011 und 2012 dem Finanzamt am  
4. Juni 2014 elektronisch übermittelt wor-
den waren. Gleichwohl wurden erst am  
6. März 2015 geänderte Einkommensteuer- 
bescheide für diese beiden Jahre mit kräf-
tigen Nachzahlungen erlassen. Auch im 
Einspruchsverfahren bestand das Finanz-
amt auf seiner Forderung und begründete 
diese Auffassung damit, dass für den Feh-
ler ein mechanisches Versehen vorgelegen 
hätte, für das die Abgabenordnung eine 
ausdrückliche Änderungsmöglichkeit für 
Bescheide vorsieht. 

Mit seiner daraufhin beim Finanzgericht 
Münster eingereichten Klage hatte Petter 
Erfolg – was dem Rechtsempfinden ent-
spricht, das man in diesem Falle eigentlich 
nur haben kann. Tatsächlich kann die Fi-
nanzbehörde Schreibfehler, Rechenfehler 
und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten, die 
beim Erlass eines Verwaltungsaktes un-
terlaufen sind, jederzeit (innerhalb der 
Verjährungsfrist) berichtigen. Definitions-
gemäß ist eine Unrichtigkeit offenbar, 
wenn der Fehler bei Offenlegung des Sach- 
verhalts für jeden unvoreingenommenen 
Dritten klar und deutlich als Unrichtigkeit 
erkennbar ist. Der Fehler muss auf ein 
bloßes mechanisches Versehen zurückzu-
führen sein. Darunter fallen nicht Rechts-
irrtümer, unrichtige Tatsachenwürdigung, 
die unzutreffende Annahme eines in Wirk- 
lichkeit nicht vorliegenden Sachverhalts 
und Fehler, die auf mangelnder Sachauf-
klärung bzw. Nichtbeachtung feststehen-
der Tatsachen beruhen. 

„Mechanisches Versehen“ bedeutet hier, 
dass der erklärte, bekanntgegebene In-
halt des Verwaltungsakts aus Versehen 
vom offensichtlich gewollten materiellen 
Regelungsinhalt abwich. Bei Anwendung 
dieser allgemeinen Grundsätze auf Pet-
ters individuelles Problem ergibt sich die 
Feststellung, dass die Unrichtigkeit ohne 
Zweifel „offenbar“ war, weil natürlich al-
len Beteiligten klar war, dass beide Renten 
in beiden Jahren besteuert werden müss-
ten. Aber nach Feststellung der Richter 
stellt die bewusste Nichtbeachtung von 
Werten in einer Steuererklärung keinen 
„mechanischen“, einem Schreib- oder Re-
chenfehler ähnlichen, Fehler dar. Der 
Sachbearbeiter hatte einen Prüfhinweis 
bekommen, zu dem er dokumentierte: 
„Den Hinweis habe ich gesehen. Ich habe 
den Sachverhalt geprüft, aber so wie es 
ist, ist die Veranlagung in Ordnung.“ 

Die – unbestrittene – Tatsache, dass die 
Veranlagung so nicht in Ordnung ist, ist 
aber kein mechanischer Fehler im Sinne 
der Regelung der Abgabenordnung. Die 
Richter wären wohl zu einem anderen Er-
gebnis gekommen, wenn die Dokumenta-
tion des Sachbearbeiters beim Finanzamt 
gezeigt hätte, dass der Prüfhinweis in der 
Form ausgewertet wurde, dass auch die 
erklärte gesetzliche Rente zu erfassen ist.

Da hat Petter wohl auf breiter Front 
Glück. Aber man sollte sich keine über-
triebenen Hoffnungen machen, dass man 
irgendwann auch selbst von einem derar-
tigen Glück erfasst wird, denn der Fall gab 
der Finanzverwaltung die Gelegenheit, bei 
ihrem Umgang mit der sogenannten „risi-
koorientierten Bearbeitungsweise“ eine 
eigene Lernkurve zu entwickeln.

Auf Toilette 
außer Dienst gestellt

Es entwickelt sich zu einer gewissen Tradi-
tion, dass unser InfoBrief über die Recht-
sprechungen berichtet, wann es sich um 
Arbeitsunfälle handelt, für deren gesund-
heitliche Schäden die Berufsgenossen-
schaft aufkommt, und wann nicht. Hier 
ein weiterer Fall dieser Art:

Im Januar 2017, nach einer Mittagspause, 
hatte der erfahrene Mechaniker Rubeus 
Hartgriff noch einmal das Bedürfnis, das 
stille Örtchen aufzusuchen. Als er sich da-
nach die Hände wusch, wollte Hartgriff 
wahrscheinlich schnell wieder an die Ar-
beit, denn anders ist es nicht zu erklären, 
warum er auf dem nassen und mit Seife 
verunreinigten Boden ausrutschte und 
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sich den Kopf am Waschbecken stieß. 
Trotz dieses Vorfalls arbeitete Hartgriff 
bis zum Schichtende um 14.30 Uhr wei-
ter. Anschließend aber begab er sich für 
vier Tage in stationäre Behandlung. Im Kran- 
kenhaus wurden eine Nackenprellung und 
eine Gehirnerschütterung festgestellt. 

Die Frage lautet nun: War das ein Arbeits-
unfall oder nicht? Die für Hartgriff zustän-
dige Berufsgenossenschaft lehnte die An-
erkennung als Arbeitsunfall ab, da der 
Aufenthalt auf der Toilette grundsätzlich 
privater Natur sei und nicht unter Versi-
cherungsschutz stehe. Damit hatte Hart-
griff einen Grund zum Klagen, was er 
beim Sozialgericht Heilbronn tat. Dabei 
argumentierte er, dass er aufgrund des 
seifig-nassen Zustandes des Toilettenbo-
dens ausgerutscht sei. Dieser Bereich sei 
der Sphäre des Arbeitgebers zuzuordnen.

Das Sozialgericht Heilbronn entschied al-
lerdings, dass ein Sturz während der Ar-
beitszeit auf der Toilette kein Arbeitsun-
fall ist. Bei der Verrichtung der Notdurft 
handele es sich um eine eigenwirtschaftli-
che, private und damit nicht unfallversi-
cherte Tätigkeit. Zwar bestehe Versiche-
rungsschutz auf dem Weg zu und von 
einem Ort in der Betriebsstätte, an dem 
die Notdurft verrichten werden solle, 
denn der Versicherte sei durch die Anwe-
senheit in der Betriebsstätte gezwungen, 
seine Notdurft an einem anderen Ort zu 
verrichten, als er dies von seinem häusli-
chen Bereich aus getan hätte. Zudem han-
dele es sich um eine unaufschiebbare 
Handlung, die der Fortsetzung der Ar-
beit direkt im Anschluss daran diene und 
somit auch im mittelbaren Interesse des 
Arbeitgebers liege. Schlussendlich stellten 
sich die Richter vor, wie Toiletten sonst 
noch aussehen können. Das Ergebnis ih-
rer Vorstellungskraft war die Erkenntnis, 
dass der verseifte Boden in der Firma von 
Hartgriff keine besondere betriebliche 

folgende bemerkenswerte Ausführung 
über das Einschlafen am Arbeitsplatz als 
Arbeitsunfall: „Wer während der Arbeit 
einschläft, von einer Sitzgelegenheit fällt 
und sich dabei verletzt, hat nur dann ei-
nen Arbeitsunfall erlitten, wenn er infolge 
betrieblicher Überarbeitung vom Schlaf 
übermannt worden ist oder der Schlaf am 
Arbeitsplatz sich auf andere betriebliche 
Gründe zurückführen lässt.“

Zwischen den Zeilen kann man lesen, dass 
die Gastwirtin einfach sturzbetrunken war. 
Da kann man verstehen, dass die Richter 
ihre Schwierigkeiten hatten, diesen Zu-
stand einer betrieblichen Notwendigkeit 
zuzurechnen.

Schiedsrichter im  
steuerlichen Abseits

Wenn jetzt im Sommer der Fußball mal 
wieder weltmeisterlich rollt, dann ist das 
manchen Leuten egal, manche wünschen 
sich, mit bestimmten Fußballern näher be- 
kannt zu sein, und dann gibt es den einen 
oder anderen Zuschauer, der die Schieds-
richter bewundert, die allen Anfeindungen 
zum Trotz im Bruchteil einer Sekunde 
ihre Entscheidungen treffen und diese 
dann auch unbeirrt durchsetzen. Nicht 
gerade im Bruchteil einer Sekunde, son-
dern nach mehr als 15 Jahren muss 
Schiedsrichter M. mit steuerlichen Wid-
rigkeiten kämpfen. Natürlich bekam er 
für seine Schiedsrichtereinsätze Geld, aber 
er empfand diese Zahlungen eher als Auf-
wandsentschädigung und nicht als Vergü-
tung für seine „handwerkliche“ Leistung 
wie ein Gewerbetreibender, der am all-
gemeinen wirtschaftlichen Verkehr teil-
nimmt. Vor dem Hintergrund dieser Be-
rufsauffassung erklärte M. seine Einkünfte 

Gefahr darstelle. Hartgriff hätte auch beim 
Aufsuchen einer öffentlichen oder häusli-
chen Toilette stürzen können, denn nicht 
nur in betrieblichen, sondern auch in an-
deren, öffentlichen Toilettenanlagen seien 
ein nasser Fußboden oder auch eine Verun- 
reinigung mit Seife im Bereich des Wasch-
beckens nicht unüblich. Selbst zu Hause 
könne so etwas schon mal vorkommen. 

Weil die Begründung des Gerichts Hart-
griff keineswegs überzeugte und vielleicht 
auch, weil er zu Hause vor seinem Wasch-
becken eine flauschige Matte liegen hat, 
trug er den Fall weiter zum Landessozialge- 
richt Baden-Württemberg. Man muss nun 
abwarten wie diese Instanz entscheidet.

Mitnichten ist es so, dass man sich als Ar-
beitnehmer in den Räumlichkeiten des 
Arbeitgebers automatisch und jederzeit 
unter dem schützenden Dach der Berufs-
genossenschaft befindet. Das gleiche Sozi-
algericht in Heilbronn hatte im Jahr 2012 
die Klage eines Daimler-Mitarbeiters abge-
wiesen, der in der Kantine auf Salatsoße 
ausgerutscht war und sich dadurch den 
Arm gebrochen hatte. Nach Auffassung 
der Richter ist die Nahrungsaufnahme dem 
privaten und damit dem nicht versicher-
ten Lebensbereich zuzurechnen. 

Im Internet geistert auch die Geschichte 
von einem Beamten herum, der während 
der Dienstzeit mit seinem Bürostuhl fort-
gerollt war und sich beim anschließenden 
Sturz die Nase gebrochen hatte. Aller-
dings ist diese Geschichte wohl das Ergeb-
nis einer ähnlichen Entwicklung wie bei 
„Stille Post“. Im wirklichen Leben ging es 
in dem Rechtstreit um eine Gastwirtin, 
die beim Sozialgericht in Dortmund kei-
nen Erfolg hatte. Im Urteil gab es jedoch 

Wichtige Fristen & Termine
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für die Jahre 2001 bis 2003 als sonstige 
und nicht als gewerbliche Einkünfte. 

Das zuständige Finanzamt in Kaiserslau-
tern sah das alles allerdings nüchterner, 
und im Ergebnis einer Außenprüfung, die 
eigentlich die Zahnarztpraxis von M. im 
Visier hatte, wurden für die drei Jahre im 
Februar 2011 die Messbescheide zur Er-
hebung der Gewerbesteuer erlassen. Vor 
dem Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte 
M. mit seiner Klage sogar Erfolg, was al-
lerdings auch an seinem Renommee als 
international bekannter Schiedsrichter ge- 
legen haben könnte. Jedenfalls scheiterte 
M. danach bei der vom Finanzamt ange-
strebten Revision beim Bundesfinanzhof 
(BFH). 

Natürlich kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass sich unter den hohen Richtern 
des BFH auch der Fan einer Mannschaft 
befand, der irgendwann vorher einmal die 
berühmte Meisterschale im letzten Mo-
ment aus den Händen glitt, weil M. in der 
Nachspielzeit des von ihm geleiteten Spiels 
eine überraschende Entscheidung getrof-
fen hatte. Trotzdem formulierten die Rich- 
ter professionell eine verständliche Erklä-
rung, warum die erpfiffenen Schiedsrich-
terhonorare als gewerbliche Einkünfte  
anzusehen seien. 

Der entscheidende Unterschied zum Ur-
teil des Finanzgerichtes lag darin, dass die 
Richter des BFH eine Teilnahme am all-
gemeinen wirtschaftlichen Verkehr fest-
gestellt haben. Bei den von M. übernom-
menen Spielleitungen als Schiedsrichter 
handelt es sich nämlich um Dienstleistun-
gen, die von den für die jeweilige Spiel-
klasse qualifizierten Schiedsrichtern und 
damit einer Vielzahl von Personen glei-
chermaßen angeboten werden und auf ei- 
nen Leistungsaustausch gerichtet sind. 
Schon der Umfang der in Deutschland ge-
leiteten Spiele ging über den Rahmen ei-
ner „privaten“ und in diesem Sinne nicht-
unternehmerischen Betätigung hinaus, was 
insbesondere durch die Anzahl der Spiele 
und die Höhe der durch sie erzielten Ein-
nahmen belegt wird. Gegenüber der All-
gemeinheit tritt die Tätigkeit als Schieds-
richter bereits dadurch in Erscheinung, 
dass sie für die Spieler sowie für andere 
Personen (etwa Stadionbesucher) sicht-
bar wird. Vor diesem Hintergrund stellt 
sich bereits eine Schiedsrichtertätigkeit für 
einen Landes- oder Nationalverband als 
unternehmerische Marktteilnahme dar.

Mit der Entscheidung der BFH-Richter 
wurde das steuerrechtliche Match mit 

dem Finanzamt endgültig abgepfiffen. Al-
lerdings kann das im Einzelfall nun auch ein 
Nachspiel für diejenigen Schiedsrichterkol- 
legen haben, die sich bisher an der Gewer- 
besteuerpflicht vorbeischleichen konnten.

Spannungen bei der Höhe 
des Stromverbrauches

Die Eheleute Mimmi-Molly und Arthur 
Wieselei befinden sich im Ruhestand und 
führen ein beschauliches Leben in ihrem 
Häuschen im Oldenburger Land. In ihrem 
Haushalt lebt auch noch der Enkel Georg, 
der allerdings zeitweise wegen seiner Aus- 
bildung abwesend ist. Einmal im Jahr 
kommt der Vertreter des Oldenburger 
Grundversorgers EWE zu Besuch bei den 
Eheleuten Wieselei vorbei. Das macht er 
jedoch nicht, um ein gemütliches Tässchen 
Kaffee zu trinken, sondern um mit gewich- 
tiger Miene die Zählerstände des Strom- 
und des Gaszählers abzulesen. 

So geschah das auch am 24. Juli 2015.  
Als nur wenige Tage später, nämlich am 
29. Juli 2015, die Abrechnung der EWE 
im Briefkasten der Wieseleis landete, war 
die Unruhe perfekt. Aus dem Papier ging 
hervor, dass die Wieseleis in der Saison 
2014/2015 schlappe 31.814 kWh ver-
braucht hätten. Damit man sich diese Zahl 
mal genüsslich auf der Zunge zergehen 
lassen kann, könnte man sich beispielswei-
se die Maßeinheit etwas genauer ansehen. 
„kWh“ bedeutet nämlich: Tausend Stun-
den fließt ein Strom von einem Ampere 
und bei einer Spannung von einem Volt. 
Da das deutsche Stromnetz bekanntlich 
eine Nennspannung in Höhe von 220 Volt 
hat, müssen an den 365 Tagen im Jahr 
konstant und rund um die Uhr knapp  
17 Ampere geflossen sein, um die gemes-
senen 31.814 kWh abarbeiten zu kön-
nen. Für denjenigen, der damit nicht viel 
anfangen kann, mag vielleicht der Hinweis 
hilfreich sein, dass ein handelsüblicher Öl-
radiator, der für sich allein schon die Ka-
bel glühen lässt, etwa 2 Ampere „frisst“.

Die Wieseleis fragten nun freundlich bei 
der EWE nach, ab da nicht irgendwo ein 
Fehler sein müsste. Daraufhin wurde der 
Stromzähler abgebaut und – so sieht es 
das Gesetz vor – zu einer staatlich aner-
kannten Prüfstelle gebracht. Nachdem die 
Prüfstelle keine technischen Fehler fest-
stellen konnte, wurde der Zähler vom Ver- 
sorger entsorgt. Die Möglichkeit, dass es 
noch andere Fehlerquellen gegeben haben 
könnte, wurde nicht in Erwägung gezo-
gen. Vielmehr wurde versucht, den Nach-
zahlungsbetrag gerichtlich beizutreiben. 

Nachdem das Oberlandesgericht Olden-
burg als Berufungsgericht hauptsächlich 
zugunsten der Eheleute Wieselei votierte, 
sah sich der Versorger EWE veranlasst, 
den (Rest-)Betrag in Höhe von 9.073 Euro 
beim Bundesgerichtshof (BGH) zu monie- 
ren. Aber auch bei dieser Instanz blieb 
das Recht bei den beiden Stromverbrau-
chern.

Die hohen Richter begründeten ihr Urteil 
damit, dass auch nach ihrer Beurteilung die 
EWE den tatsächlichen Verbrauch der 
berechneten Strommenge nicht beweisen 
konnte. Und genau hier liegt das Beson-
dere an dem BGH-Urteil, das damit eine 
gewisse Fortsetzung seiner Rechtspre-
chung zur Stärkung von Verbraucherrech- 
ten ist. Denn eigentlich sehen die Gesetze 
vor, dass der Stromkunde einen Fehler in 
der Stromabrechnung beweisen muss, 
wenn die ordnungsgemäße Funktion des 
Stromzählers durch eine staatlich aner-
kannte Prüfstelle bestätigt wurde. Im 
nächsten Schritt berechtigen Einwände, 
die der Kunde gegen Rechnungen des 
Grundversorgers erhebt, nur dann zum 
Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsver-
weigerung, wenn die „ernsthafte Möglich-
keit eines offensichtlichen Fehlers“ besteht. 

Die EWE hätte es gerne gesehen, dass 
die Wieseleis erst einmal alles bezahlen, 
um sich dann wieder um die Rückerstat-
tung zu bemühen, weil das Messprotokoll 
ein ordnungsgemäßes Funktionieren der 
Messeinrichtung bestätigt hatte und da-
mit eine etwaige Indizwirkung einer er-
heblichen Mengenüberschreitung „entkräf- 
tet“ war. Aber genau diesen Denkprozes-
sen haben die Richter des BGH eine Ab-
sage erteilt.

Leider gibt es zu diesem Sachverhalt kei-
ne Überlieferungen, wo denn der Strom 
nun wirklich geblieben ist und ob sich der 
hohe Verbrauch nach dem 24. Juli 2015, 
also dem Ablesetag, fortsetzte. Es ist auch 
 interessant, zu lesen, dass sich die einzel-
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nen mit dem Fall befassten Instanzen zwar 
über den stromverbrauchenden Lebens-
stil der Senioren mit ihrem Teilzeit-Enkel 
Gedanken gemacht haben. Die Frage, ob 
die Elektroanlage im Häuschen der Wie-
seleis überhaupt in der technischen Lage 
gewesen wäre, die verbrauchte Strommen- 
ge zu verheizen, hat sich aber offenbar 
keiner der praktischen Juristen gestellt.

Jetzt amtlich: Bemessung  
der Grundsteuer ist  
verfassungswidrig

In unseren früheren InfoBriefen hatten 
wir es bereits ausführlich besprochen und 
angekündigt. Jetzt ist es amtlich: Die Be-
messung der Grundsteuer ist zumindest 
in den alten Bundesländern und zumindest 
ab dem Jahr 2002 verfassungswidrig. Das 
bedeutet allerdings nicht, dass nunmehr 
keine Grundsteuer mehr gezahlt werden 
muss. Denn dann besteht die Gefahr, dass 
die Finanzen der Kommunen ruiniert wer- 
den. Das Bundesverfassungsgericht hat 
dem Gesetzgeber vielmehr aufgegeben, 
bis Ende 2019 eine Neuregelung für die 
Gesetzbücher zu formulieren. 

Auch nach Verkündung einer Neurege-
lung darf das bisherige, also eigentlich ver-
fassungswidrige Recht für weitere fünf Jah- 
re ab der Verkündung, also längstens bis 
zum 31. Dezember 2024, angewendet 
werden. 

Die Einheitswerte für den Grundbesitz 
werden nach den Vorschriften des Be-
wertungsgesetzes in den „alten“ Bundes-
ländern noch heute auf Grundlage der 
Wertverhältnisse zum 1. Januar 1964 
ermittelt und bilden die Basis für die Be-
messung der Grundsteuer. Der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichtes lie-
gen fünf Verfahren, drei Richtervorlagen 
des Bundesfinanzhofs und zwei Verfas-
sungsbeschwerden zugrunde. Die Kläge-
rinnen und Kläger der Ausgangsverfahren 
beziehungsweise die Beschwerdeführerin- 
nen und Beschwerdeführer sind jeweils 
Eigentümer von bebauten Grundstücken 
in verschiedenen „alten“ Bundesländern. 
Sie waren jeweils über die zuständigen 
Finanzgerichte gegen die Festsetzung des 
Einheitswertes ihrer Grundstücke vorge-
gangen. 

Mit den nun entschiedenen Verfassungs-
beschwerden wurde im Wesentlichen die 
Verletzung des allgemeinen Gleichheits-
satzes gerügt. Das (bisherige) System der 
Einheitsbewertung für Grundbesitz ist 
davon geprägt, dass in regelmäßigen Zeit-

abständen eine allgemeine Wertfeststel-
lung (Hauptfeststellung) stattfindet. Das 
Bewertungsgesetz sieht eigentlich vor, 
dass diese Hauptfeststellung alle sechs 
Jahre für bebaute und unbebaute Grund-
stücke erfolgt, und bei all diesen Haupt-
feststellungen sollen Einheitswerte ermit-
telt werden, die dem Verkehrswert der 
Grundstücke zumindest nahekommen. 
So weit die Theorie. 

In der Praxis erfolgte in den alten Bundes-
ländern seit dem zweiten Weltkrieg eine 
einzige Wertfeststellung, und zwar zum 
1. Januar 1964. Da die neuen Bundeslän-
der aus naheliegenden Gründen an dieser 
einzigen Hauptfeststellung nicht teilnah-
men, wird dort sogar auf Wertfeststel-
lungen zum 1. Januar 1935 zurückgegrif-
fen. Mit der Aussetzung einer erneuten 
Hauptfeststellung der Einheitsbewertung 
über diesen langen Zeitraum ergab sich 
zwangsläufig eine Auseinanderentwicklung 
zwischen Verkehrswert und festgestelltem 
Einheitswert. Dies wäre für sich genom-
men verfassungsrechtlich nicht bedenklich. 
Würden die Einheitswerte in allen Fällen 
gleichmäßig hinter steigenden Verkehrs-
werten zurückbleiben, führte dies allein 
zu keiner verfassungsrechtlich relevanten 
Ungleichbehandlung, weil dann das Niveau 
der Einheitswerte untereinander in Rela-
tion zum Verkehrswert gleich bleibt. Nach 
Feststellung des Bundesverfassungsgerich- 
tes gab es aber keine Anhaltspunkte da-
für, dass sich die Wertverzerrungen in 
einer gleichmäßigen Relation zum Ver-
kehrswert bewegten. Im Gegenteil wurden 
durch die angestrengten Verfahren an-
schauliche Beispiele für die nicht akzeptier- 
baren Wertverschiebungen aufgezeigt.

Nach eigener Aussage arbeitet die Bun-
desregierung „mit Hochdruck“ daran, die 
Grundsteuer innerhalb der vom Bundes-
verfassungsgericht gesetzten Frist neu zu 
regeln. Auch wenn es noch keine Festle-
gung auf ein bestimmtes Modell gibt, wird 
vonseiten der Regierungskoalition bereits 
die Befürchtung geäußert, dass die Um-
setzung der Neuregelung nicht nur fünf 
Jahre – wie vom Bundesverfassungsge-
richt vorgegeben –, sondern tatsächlich 
zehn Jahre dauern könnte. Also ist man 
wohl daran interessiert, dass die Neure-
gelung administrierbar gestaltet wird, weil 
sonst eine „grundsteuerfreie Zeit“ droht. 
Jedenfalls erwartet die Bundesregierung, 

dass sämtliche Grundeigentümer im Zu-
sammenhang mit der Neuregelung eine 
Steuererklärung abgeben müssen.

Räum- und Streupflicht 
des Vermieters

In Münchens Innenstadt wohnt Arthur 
Flich mit seiner Frau zur Miete. Mitte Ja-
nuar 2010 fiel der Jahreszeit entspre-
chend immer wieder Schnee, blieb auf 
Straßen und Gehwegen liegen und taute 
nicht gleich wieder weg. Bei einem sol-
chen Wetter wird die allgemeine Räum- 
und Streupflicht (Winterdienst) für den 
Gehweg vor Flichs Wohnhaus grundsätz-
lich von der Stadt München erledigt. Prak- 
tisch sieht das so aus, dass die Räumfahr-
zeuge der Stadt einen Streifen durch den 
Schnee fräsen, und auf der solcherart frei-
geräumten Fläche wird dann Sand gestreut.

Diese komfortable Lösung bedeutet aber, 
dass zwischen der Türschwelle und der 
geräumten Bahn ein schmales Stück Win-
ternatur liegt, die beim Verlassen des Hau- 
ses überwunden werden muss. Genau bei 
dieser Überquerung stürzte Flich auf dem 
nicht geräumten Streifen des öffentlichen 
Gehwegs. Hierbei brach er sich den rech-
ten Knöchel. 

Als Flich nun während des Heilungspro-
zesses mit seinem hochgelegten Bein aus-
reichend Zeit hatte, überlegte er sich, wie 
man diesen Schaden hätte verhindern kön- 
nen. Seine Gedanken konzentrierten sich 
auf den Vermieter, der seiner Meinung 
nach für das verbleibende Stück Natur vor 
der Türschwelle zuständig war. Materiell 
wurden Flichs Gedanken vom Wunsch 
nach einer Schadensersatz-Zahlung in 
Höhe von 4.291 Euro befeuert sowie 
vom Wunsch nach einem angemessenen 
Schmerzensgeld und nach einer Verpflich-
tung des Vermieters, für künftige materi-
elle und immaterielle Schäden aus dem 
Unfall aufzukommen. Da der Vermieter 
aber zur Erfüllung dieser Wünsche nichts 
beitragen wollte und Flich auf seinem Kran- 
kenstuhl noch immer viel Zeit hatte, wur-
de die Angelegenheit gerichtsanhängig. Am 
Ende hatte der Bundesgerichtshof (BGH) 
die Aufgabe, den Sachverhalt juristisch zu 
begutachten. 

Die zuständigen hohen Richter des BGH 
konnten sich Flichs Wünschen anschlie-
ßen. Sie entschieden relativ eindeutig, dass 
ein Vermieter und Grundstückseigentümer, 
dem die Gemeinde nicht (als Anlieger) die 
allgemeine Räum- und Streupflicht über-
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tragen hat, nicht verpflichtet ist, über die 
Grundstücksgrenze hinaus Teile des öf-
fentlichen Gehwegs zu räumen und zu 
streuen. Natürlich ist ein Vermieter ver-
pflichtet, die auf dem Grundstück der ver- 
mieteten Wohnung befindlichen Wege, 
insbesondere vom Hauseingang bis zum 
öffentlichen Straßenraum, zu räumen und 
zu streuen. Die dem Vermieter seinen Mie- 
tern gegenüber obliegende Verkehrssiche- 
rungspflicht beschränkt sich jedoch auf 
den Bereich des Grundstücks. Entspre-
chendes gilt für die allgemeine Verkehrs-
sicherungspflicht des Eigentümers, sofern 
die Räum- und Streupflicht für den öffent-
lichen Gehweg von der Gemeinde nicht 
auf die Eigentümer und Anlieger übertra-
gen wurde. Da Flich eben nicht auf dem 
Grundstück, sondern auf dem öffentlichen 
Gehweg ausgeglitten war, lag die Verkehrs- 
sicherungspflicht für den öffentlichen Geh- 
weg vor dem Anwesen indes bei der 
Stadt München und nicht bei dem hier 
vom Winterdienst befreiten Vermieter.

Es klingt zwar bitter, aber es ist leider die 
Realität: Obwohl Flich viel Zeit zum Über- 
legen hatte, hat er sich an den Falschen 

gewendet. Wenn er jetzt noch immer 
Lust, Zeit, Laune und Geld hat, dann 
könnte er versuchen, mit seinem Wunsch-
zettel in der einen Hand und dem Urteil 
des BGH in der anderen mal bei der Stadt 
München anzuklopfen.

Sozialversicherungspflicht  
für Geschäftsführer

Im Sozialversicherungsrecht teilt sich die 
Arbeitswelt in zwei Lager: in die der Ar-
beitgeber und die der Arbeitnehmer. Ab-
gesehen von ein paar Ausnahmen gilt  
sodann der Grundsatz, dass die Arbeit-
nehmer sozialversicherungspflichtig sind, 
während Arbeitgeber von der Sozialver-
sicherungspflicht befreit sind. Da es hier 
stets um viel, viel Geld geht, besteht gro-
ßer Bedarf an der rechtssicheren Klärung, 
wann jemand sozialversicherungsrechtlich 
überhaupt ein Arbeitgeber ist. 

Bei Unternehmen in der Rechtsform ei-
nes Einzelunternehmens oder bei Perso-
nengesellschaften ist die Beantwortung 
dieser Frage noch relativ einfach: Wer in 

das Risiko geht, mit seinem Vermögen zu 
haften, ist im Sinne des Sozialversiche-
rungsrechts ein Unternehmer und damit 
ein Arbeitgeber. Dagegen muss man bei 
den Kapitalgesellschaften genauer differen- 
zieren, wenn ein Gesellschafter (auch) für 
die Gesellschaft tätig wird und dafür auch 
noch Geld bekommt. 

Zur Unterscheidung zwischen sozialver-
sicherungspflichtigem Arbeitgeber und Ar- 
beitnehmer hatte das Bundessozialgericht 
schon immer entschieden, dass der Be-
schäftigte für eine Sozialversicherungs-
pflicht persönlich abhängig tätig sein muss. 
Die Stellung des Geschäftsführers zur 
GmbH bestimmt sich neben den Regelun-
gen des GmbH-Gesetzes insbesondere 
nach dem Gesellschaftsvertrag und dem 
schuldrechtlichen Dienstvertrag des Ge-
schäftsführers. Grundsätzlich unterliegt ein 
GmbH-Geschäftsführer daher den Wei-
sungen der Gesellschafterversammlung, ist 
mithin weisungsabhängig tätig und unter-
liegt deshalb der Sozialversicherungspflicht. 
Eine Ausnahme besteht dann, wenn der 
Geschäftsführer die Rechtsmacht hat, ihm 
nicht angenehme Weisungen zu verhin-

D a s  S t e u e r l e x i k o n  -  U  w i e . . .

Umzugskosten

Es gibt wohl nicht viele Dinge, die privater sind als 
die eigene Wohnung. Da Kosten für die private 
Lebensführung bei der Berechnung der Einkom-
mensteuer eigentlich nie eine Rolle spielen dür-
fen, lautet die Konsequenz, dass auch alle Kosten 
für eine Wohnung in den Steuerformularen uner-
heblich sind. Doch keine Regel ohne Ausnahme. 
Natürlich gibt es Abweichungen von dem Grund-
satz, die wohl bekannteste ist das berühmte 
Arbeitszimmer. Eine weitere Ausnahme können 
Umzugskosten sein.

Umzugskosten können dann als Werbungskos-
ten bei der Ermittlung der Einkommensteuer 
berücksichtigt werden, wenn sie beruflich veran-
lasst sind. Eine solche berufliche Veranlassung ist 
gegeben, wenn durch den Wohnungswechsel die 
Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstät-
te erheblich verkürzt wird oder wenn der Um-
zug vor allem im Interesse des Arbeitgebers liegt. 
Man darf von einer erheblichen Verkürzung der 
Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstät-
te ausgehen, wenn sich die Dauer der täglichen 
Hin- und Rückfahrt insgesamt wenigstens um eine 
Stunde verringert. Ein Beispiel für die zweite Va-
riante wäre der Bezug oder das Räumen einer 
Dienstwohnung, die aus betrieblichen Gründen 

bestimmten Arbeitnehmern vorbehalten ist. 
Doch es ist kein Werbungskostenabzug möglich, 
wenn die Motive der privaten Lebensführung 
dabei ebenfalls eine große Rolle spielen und der 
Mitarbeiter sowieso dorthin gezogen wäre.

Folgende Kosten können abgezogen werden: 
Transportkosten für die Wohnungseinrichtung, 
Reisekosten für Fahrten unmittelbar im Zusam-
menhang mit dem Umzug (Suche und Besichti-
gung der Wohnungen, zusätzliche Fahrt an den 
neuen Wohnort zur Vorbereitung des Umzugs), 
Mietzahlungen für die alte Wohnung für die Zeit 
des Leerstandes nach dem Umzug, die Maklerge-
bühren für die Vermittlung der Mietwohnung und 
die sonst üblichen Kosten zur Wohnungsfindung, 
ein Teil der Kosten für notwendige Neubeschaf-
fungen von Kochherden, Öfen und anderen Heiz-
geräten und – nicht zuletzt – die umzugsbeding-
ten Unterrichtskosten bis zu 1.926 Euro je Kind. 

Wer sich lieber auf das Tragen des Umzugsgutes 
und weniger auf das Sortieren der Belege konzen-
trieren möchte, kann bei seiner Steuererklärung 
auch Pauschalen zum Einsatz bringen. Diese lie-
gen seit Februar 2017 bei 764 Euro für Ledige, 
1.528 Euro für Verheirate und bei 337 Euro für 
jede weitere mitziehende Person.
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dern. Dann ist von einer selbständigen, 
also sozialversicherungsfreien, Tätigkeit 
auszugehen. 

In früheren Zeiten sah das Bundessozial-
gericht diese Rechtsmacht auch schon mal 
dadurch erfüllt, dass der Betreffende per 
Gesellschaftsvertrag von den Regelungen 
des Paragraphen 181 BGB befreit war, 
was praktisch und übersetzt bedeutet, 
dass derjenige Verträge mit sich selbst auf- 
setzen darf, bei denen er links unten als 
Geschäftsführer für die GmbH und rechts 
unten für sich selbst unterschreiben kann. 

Bei zwei jüngeren Urteilen hat das Bun-
dessozialgericht nun zuerst auf die Höhe 
der Beteiligungen geschaut. Im ersten Fall 
verfügte der klagende Geschäftsführer le-
diglich über einen Anteil von 45,6 Prozent 
am Stammkapital. Eine mit seinem Bru- 
der als weiteren Gesellschafter der GmbH 
getroffene „Stimmbindungsabrede“ änder- 
te an der Annahme der Sozialversiche-
rungspflicht genauso wenig wie dessen An- 
gebot an den klagenden Geschäftsführer, 
weitere Anteile zu erwerben. 

Im zweiten Fall verfügte der klagende Ge-
schäftsführer sogar lediglich über einen 
Anteil von 12 Prozent des Stammkapitals. 
Das Bundessozialgericht bestätigte auch 
hier den Grundsatz der Sozialversiche-
rungspflicht. Ein Geschäftsführer, der zu-
gleich Gesellschafter der GmbH ist, sei 
nur dann nicht abhängig beschäftigt, wenn 
er die Rechtsmacht besitze, durch Ein-
flussnahme auf die Gesellschafterversam- 
mlung die Geschicke der Gesellschaft zu 
bestimmen. Dies sei der Fall, wenn er 
mehr als 50 Prozent der Anteile am 
Stammkapital halte (Mehrheitsgesellschaf-
ter). Ist der Gesellschafter kein Mehr-
heitsgesellschafter, sei eine abhängige Be-
schäftigung ausschließende Rechtsmacht 
ausnahmsweise auch dann anzunehmen, 
wenn er exakt 50 Prozent der Anteile 
halte oder bei einer noch geringeren Ka-
pitalbeteiligung kraft ausdrücklicher Re-
gelung im Gesellschaftsvertrag über eine 
umfassende („echte“/qualifizierte) Sperr-
minorität verfüge, sodass es ihm möglich 
sei, ihm erteilte Weisungen zu verhindern.

In beiden Fällen betonte das Bundessozi-
algericht, dass es nicht darauf ankomme, 
dass ein Geschäftsführer im Außenver-
hältnis weitreichende Befugnisse und Frei-
heiten hinsichtlich der Arbeitsgestaltung 
hat. Entscheidend ist vielmehr der Grad 
der rechtlich durchsetzbaren Einfluss-
möglichkeiten auf die Beschlüsse der Ge-
sellschaftsversammlung.

Bei Minderheitsgesellschaftern ist eine 
Sperrminorität erforderlich, um Weisungs- 
freiheit annehmen zu können. Eine Sperr-
minorität bezeichnet den Geschäftsanteil, 
mit dem Gesellschafter oder Anteilshalter 
Beschlüsse verhindern können. Sie kann 
im Gesellschaftsvertrag oder im Anstel-
lungsvertrag vereinbart werden. Diese 
Sperrminorität muss dabei so ausgestaltet 
sein, dass sie dem Minderheitsgesellschaf-
ter nicht ohne seinen Willen entzogen 
werden kann. Als weitere Ausnahme von 
der Sozialversicherungspflicht ist denkbar, 
dass der Geschäftsführer an der Gesell-
schaft nicht beteiligt ist, aber Anteile an 
einer Muttergesellschaft hält. Oder, dass 
dem Geschäftsführer durch schuldrechtli-
che Vereinbarung eine weisungsfreie Tä-
tigkeit ermöglicht wird, etwa im Rahmen 
des Geschäftsführerdienstvertrages.

Zum Ende dieses Beitrages soll noch ein-
mal der warnende Finger gehoben wer-
den: Es geht bei diesem Thema gewöhnlich 
um richtig viel Geld. Aus diesem Grund 
kann man immer nur wiederholen, dass 
es nur eine einzige Möglichkeit gibt, um 
Rechtssicherheit zu erlangen: das Status-
feststellungsverfahren bei der Deutschen 
Rentenversicherung. 

Ein Schrei macht  
noch keinen Tinnitus

Die Erzieherin Dolores Umbritsch ist in 
einem heilpädagogischen Kinderheim in 
der Stadt Hamm beschäftigt. Wie überall, 
ist auch dort jedes Kind etwas Besonde-
res. Und unter den von Umbritsch be-
treuten Kindern war ein Kind etwas ganz 
Besonderes: Es hatte nämlich ein beson-
ders lautes Organ, das es eines schönen 
Tages gerade dann besonders kraftvoll 
zum Einsatz brachte, als sich Umbritsch 
mit ihrem Ohr direkt daneben befand. 
Leider hörte sie noch immer ein deutli-
ches Pfeifen, als das betreffende Kind 
längst wieder still und leise in der Ecke 
spielte. 

Es ist verständlich, dass Umbritsch dieses 
Geräusch in den Ohren am liebsten wie-
der loswerden wollte, sich aber auch für 

Methoden interessierte, wie sie mit dem 
Tinnitus leben könnte. Auf der Suche nach 
solchen Methoden wurde Umbritsch auf 
einen sogenannten Tinnitus-Masker auf-
merksam. Der Tinnitus-Masker ist ein me-
dizinisches Hilfsgerät, mit dem der Pati-
ent einen anderen Ton bzw. ein anderes 
Geräusch als den Tinnitus wahrnehmen 
soll, um das eigene Ohrgeräusch „einfach“ 
nicht mehr zu hören. Diese Art von Hör-
gerät „maskiert“ den Tinnitus, indem es die 
Umweltgeräusche verstärkt. 

Derartige Geräte kosten allerdings viel 
Geld. Um dieses Problem zu beheben, 
beantragte Umbritsch bei der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen eine Kofinanzierung, 
was von dieser allerdings abgelehnt wur-
de. Zur Begründung führte die Behörde 
an, dass der durch menschliche Schreie 
erreichte Schallpegel selbst in unmittelba-
rer Nähe des Ohres nicht geeignet wäre, 
dauerhafte Hörstörungen oder ein blei-
bendes Ohrgeräusch zu verursachen. 

Die dagegen von Umbritsch erhobene Kla- 
ge wies das Sozialgericht Dortmund als 
unbegründet ab. Die Richter begründe-
ten ihr Urteil damit, dass der Bedarf für 
einen Tinnitus-Masker durch das „Schrei-
Ereignis“ nicht erkennbar wäre. In der me- 
dizinischen Wissenschaft sei anerkannt, 
dass die durch menschliche Schreie er-
reichbaren Spitzenschallpegel von mehr als 
130 dB höchstens Mini-Lärmtraumata her- 
vorrufen können, die mit vorübergehen-
den oder ganz geringen Hörminderungen 
einhergehen. Bleibende Hörschäden sind 
dabei demnach nicht zu erwarten und erst 
recht kein Tinnitus.
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Änderungen im  
Datenschutzrecht

Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) ist seit dem 25.05.2018 unmittel-
bar geltendes Recht in allen Staaten der 
Europäischen Union. Wir haben Sie hier-
zu bereits im letzten Mandantenbrief und 
zum Mandantenabend im November 2017 
informiert. 

In den nächsten Wochen werden Sie als 
Mandant von uns wichtige Informationen 
und Unterlagen postalisch erhalten. Viele 
Informationen finden Sie auch bereits jetzt 
auf unserer Internetseite www.BTT-Steuer- 
beratung.de im Bereich Kontakt unter 
Datenschutzerklärung. Fragen rund um 
das Thema Datenschutz und Ihre Rechte 
können Sie auch per E-Mail an uns sen-
den. Hierzu nutzen Sie bitte folgende  
Adresse: Datenschutz@BTT-Steuerbera-
tung.de

Änderung der Entgeltgrenze 
bei Minijobs

Die Anwendung der anteiligen Entgelt-
grenze bei einem kurzfristigen Minijob ist 
nicht mehr notwendig. Dies ist der aktu-
ellen Rechtsprechung des BSG zu entneh-
men. Demnach darf das erzielte Arbeits-
entgelt insgesamt im Monat die Höhe von 
450,00 Euro nicht überschreiten. Arbei-
tet der Arbeitnehmer weniger als  einen 
Monat, darf er trotzdem die 450,00 Euro 
erzielen, da eine Umrechnung der Ar-
beitsleistung auf einzelne Tage nicht mehr 
vorzunehmen ist. 

Neues aus der BTT

Unserer Kollegin Carolin Ehrhardt und 
ihrem Partner dürfen wir ganz herzlich 
zur Geburt ihres Sohnes Paul am 
13.04.2018 gratulieren. Wir freuen uns 
sehr über den Zuwachs zur BTT-Familie 
und wünschen den dreien alles erdenk-
lich Gute.

 

Des Weiteren heißen wir ab dem 
01.08.2018 wieder zwei neue Auszubil-
dende in der BTT herzlich willkommen. 
Frau Lara Sophie Kämpf und Frau Paula 
Enders werden in den nächsten 3 Jahren 
die Ausbildung zur Steuerfachangestell-
ten in unserer Kanzlei absolvieren. Wir 
wünschen beiden Auszubildenden viel 
Erfolg!

Wir freuen uns außerdem, dass unsere 
Auszubildende Katja Raabe ihre dreijäh-
rige Ausbildung zur Steuerfachangestell-
ten erfolgreich abgeschlossen. Leider 
verlässt uns Frau Raabe mit Ende Ihrer 
Ausbildung zum 01.06.2018 aus persön-
lichen Gründen. Wir wünschen ihr natür-
lich auf ihrem weiteren Weg alles Gute 
und viel Erfolg.

Save the Date – 
Mandantenabend BTT 2018

In diesem Jahr wird unser Mandanten- 
abend voraussichtlich am 8. November 
2018 in Ilmenau stattfinden. Bitte mer-
ken Sie sich diesen Termin vor! Die Einla-
dung mit alle weiteren Informationen er-
halten Sie im September.
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